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Republik Österreich 
DER BUNDESKANZLER 

XlV. Geselzgebungsperioci: 

ZI.1,43.110/47-I/4/76 

An den 

Präsidenten des Nationalrates 
Herrn Anton BENYA, 

Parlament 
1017 Wie ~ 

Wien, am 23. Juni 1976 

31tJ.; lAB 

1976-06- 2 5 
zu 3S~-/J 

Die Abgeordneten zum Nationalrat KAHMERHOFER, 
Dr. ERMACORA und Genossen haben am 6. Mai 1976 unter 
der Nr. 355/J an'mich eine schriftliche Anfrage betreffend 
EDV-Versuchsprojekt Verfassungsrecht geriChtet, welche 
fOlgenden Wortlaut hat: 

"1. Wurden entsprechend Ihrer Ankündigung in der Anfrage
beantwortung vom 12. August 1973 (1354/AB.) bereits 
alle im Ra~~en des EDV-Versuchsprojektes-Verfassungs
recht erarbeiteten Programme den Bundesdienststellen 
zur Verfügung gestellt? 

2. 'Wenn nein. was sind die Gründe, daß die Abnahme 
bzw. die praktische Verwertung des EDV-Versuchsprojek
tes-Verfassungsrecht noch nicht bzw. bisher nur 
unvollständig durchgefilllrt wurde? 

3. Sind im Bundesfinanzgesetz1976 Mittel für die prakti
sche Verwertung der Programme des EDV-Versuchspro
jektes-VerfassQ~gsrecht veranschlagt? 

4. Welche EntSCheidungen ~~rden hinsichtlich des Umfanges 
des neuen Projektes einer Dokumentation des öffentlichen 
Rechtes, wie es in der Anfragebeantwortung des Bundes
kanzlers vom 12. August 1973 (1353/ABe) angekündigt 

wurde, getroffen?" 
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Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beant
worten. 

Zu.. Frage 1 ,:, 

Das EDV-Versuchspro jekt Verfassungsrecr.. t wttrde seinerzeit 
als Studienpro.jekt durchgeführt, Ui'l1 Hethoden zur Pflege 
und ~Jiedergewinl1ung von Rechtsmateriallen zu en twickeln. 

Für diese Arbei ten wurde das Ve:1.'fassun~:rsrecht als Unter
lage spezifischer Fallstudien hera.ngezog p l1,. So ist etwa 
die Thesauru3struktv.r speziell auf die einschlägigen 
Benutzeranforderü.ngen abgestimmt. Andere Bereiche dagegen, 
wie etwa die linguistischen Studien wie etwa die linquistischen 
Studien oder die Verweisdokumentation und die IJösung 
der formellen Derogation sind fUr das ganze österreichische 
Recht anwendba.r (vgL \<1" R.. SVOBODAo Das vlie!ler System, 
in: Rechtstheorie v.nd Rechtsinformatik, Herausgeber 
G. WINKl.ER, 1 975, Sei te 21 6 bis 247) 0 Nach dem Abnahmet:est 
für die entwickelte Software am 27., Dezember 1973 wurden 

'die Programme in dieProgrammbibliothek beim Österreichi
schen Statistischen Zentralamt aufgenommen g so daß sie 
seither allen Interessierten Bundesdienststellen zur 
Verfügung stehen .. Im Hinblick a.uf' den Entwicklungscharakter 
des Projektes ist naturgemäß eine umfassende Verwendung 
dieser Software für alle Rechtsmateria.lien der Bundes
verwaltung nur beschränkt möglicho Soweit in der Folge 
Projekte auf dem Gebiet der Recht sdokwnen ta tion, wie 
z.B. die EntscheidungsdokumentC'ttion f~Jr die Entscheidungen 
des Obersten Gerichtshofes beim Bundesministerium ~jr 
Justiz, durchgeführt wurden, konnte von diesen Stellen 
auf die Ent'AFickltmgen des EDV-Versuchsprojekte3 Verfassungs
recht zurückgegriffen werden. 

~u ~:r:a ge 2, .:. 

Entfällt. 
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2 ... 

Zu Fraae 3 : 
• );so' _". 

Im Bunäesfinanzgesetz 1976 sind für die J.n der Anfrage 
genannten Zwecke keine Mi ttel vor~resehen 6 

Zu Fraae 4 _ ._ -mM_ 

Aufgrund der Erfahrungen des EDV-versud!sprojektes Ver

fassungsrecht hat es das Bundesministeri'J1l1 für Justiz 
übernommen, die ge~'on:nenel1 Erfahrungen weiter· auszubauen 

und eine Entscheid~lgsdokumentation für Urteile des 
Obersten Gerichtshofes auf dem Gebiet des Strafrechtes 
zu erarbeiten~ In diesem Sinne kann die Entscheidungs

dokumentation als UFolgeprojekt im weitesten Sinne" 

angesehen werden .. Hinzu\1leisen ist auch auf Art.· I Z .. 18 
litob der Regierungsvorlage der 32 .. ASVG-Novelle t in 

der eine EDV-Rechtsdokumentation des Sozialversicherungs~ 

rechtes beim Hauptverband der SozialversicheriIDgsträger 

vorgesehen ist g bei der ebenfalls auf die Arbeiten des 
EDV-Versuchspro jektes Verfassungsrech t zurUckgegrif fen 

werden könnte (Seite 59.der Erläuterungen zur Regierungs
vorlage vom 40 Hai 1976, 181 der Beilagen zu den Stenogra
phischen Protokollen des Na tionalrates ;:rv o GP) 0 Seitens 
des Bundeskanzlera.'l1.tes is t auf dem Gebiet der Dokumen ta ~ion 
des öffentlichen Rechtes zur Zeit nicht an eine Fortsetzung 

des Projektes gedachtG 
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